
Bundesschiedskommission Die Linke 

Beschluss, AZ: BSchK/085/2009 

In dem Verfahren 

DIE LINKE.KV […] 

- Berufungsführer -

gegen 

[…] und […] 

- Berufungsgegner -

hat die BSchK in der Sitzung am 11.7.2009 entschieden. 

Beschluss:  

Die Hauptsache auf die Neuwahlen vom 11.7.2009 hat sich erledigt. 

Unter Bezug auf das Telefonat mit […] während der Sitzung weist die 
Bundesschiedskommission darauf hin, dass sie nicht für die Klärung allgemeiner 
Rechtsfragen zuständig ist. 

Bundesschiedskommission DIE LINKE 
Datum: 11.07.2009 
Az.: BSchK/085/2009 Seite 1 von 1

Sammlung Parteischiedsgerichtsentscheidungen 
Institut für Deutsches und Internationales 

Parteienrecht und Parteienforschung




